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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 169-2022 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.287 

  

Eingereicht am: 05.09.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Widmer (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 Gabi Schönenberger (Schwarzenburg, SP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 1 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 08.09.2022 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bildungs- und Kulturdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Lehrpersonen und Kinder schützen und gleichzeitig das Lernklima verbessern: Kanton 

und Gemeinden gemeinsam für Luftfilter- und Luftreinigungsanlagen in schulisch und 

pädagogisch genutzten Räumen 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. einen Massnahmenplan vorzulegen, der aufzeigt, wie Kanton und Gemeinden kurz-, mittel- 

und langfristig die Luftqualität in den Schulen mit allen möglichen Massahmen (organisato-

risch, technisch usw.) auf ein Niveau bringen, das im Minimum den BAG-Empfehlungen 

entspricht und in epidemiologischen Zeiten Präsenzunterricht mit möglichst wenig Ein-

schränkungen ermöglicht 

2. die entsprechenden finanziellen Mittel dafür im Aufgaben- und Finanzplan und in den jewei-

ligen Budgets bereitzustellen 

3. die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass Gesundheits- und Sicherheitseinrichtungen 

in Schulgebäuden und pädagogisch genutzten Räumen in Zukunft in eine gemeinsame 

Verantwortung von Kanton und Gemeinden fallen und bewirtschaftet werden können 

Begründung: 

Artikel 328 des Obligationenrechts und Artikel 6 des Arbeitsgesetzes postulieren den Schutz der 

Arbeitnehmenden durch den Arbeitgeber. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 hat sich ge-

zeigt, dass in vielen Schul- und pädagogisch genutzten Räumen die Corona-Ansteckungsgefahr 

erheblich hoch war – auch mit Maske. Dies ist einerseits den zum Teil engen Platzverhältnissen 

geschuldet. Gleichzeitig ist das intensive Lüften, das vielerorts als «Allheilmittel» gepriesen 

wird, gerade in den Wintermonaten nur beschränkt tauglich: Entweder frieren die Schülerinnen 

und Schüler – oder man heizt massiv ins Freie. 
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Schlechte Luftqualität in Schulzimmern trägt nicht nur zur Verbreitung von Krankheiten über Ae-

rosole bei, sondern mindert auch signifikant die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der 

Schülerinnen und Schüler. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt deshalb, den CO2-Wert 

von 1000 ppm in Klassenzimmern nicht zu überschreiten. Sonst sei das Risiko für Ansteckun-

gen erhöht und es trete eine zunehmende Häufigkeit von Symptomen wie Müdigkeit und Kon-

zentrationsstörungen auf. Ab einem Wert von 2000 ppm ist die Luft laut Bundesamt «hygienisch 

inakzeptabel». Aktuelle Untersuchungen wie diejenige des K-Tipps (3/2022) belegen, dass 

selbst in Zeiten der Pandemie, in der Wert auf regelmässiges Lüften gelegt wird, der relevante 

CO2-Wert oft über 1000 ppm liegt. Messungen des Kantons Luzern zeigen, dass der CO2-Ge-

halt in gut 50 Prozent der 216 untersuchten Schulzimmer 1000 ppm überschreitet. In Graubün-

den stieg er in 60 Prozent der 150 untersuchten Zimmer sogar regelmässig über den Wert von 

2000 ppm. Die Auswertung aus Graubünden zeigt zudem, dass in Klassenzimmern mit schlech-

ter Luftqualität mehr Corona-Infektionen auftraten als in adäquat gelüfteten Zimmern. 

Unabhängig von der Corona-Pandemie ist die Luftqualität an Schulen seit vielen Jahren ein 

Thema. Während der Pandemie stand das Lehrpersonal an der Front unter zusätzlichem Druck. 

Der Wunsch nach besseren Schutzmassnahmen durch den Arbeitgeber ist verbreitet. Die Ver-

antwortung kann nicht einfach an das Lehrpersonal delegiert werden. Dieses hat in der Pande-

mie Höchstleistungen erbracht und sollte sich vor allem auf seinen Kernauftrag konzentrieren 

können. 

Auch wenn die aktuelle Corona-Erkrankung für Kinder häufig weniger gefährlich als für Erwach-

sene ist, steigen mit der Zunahme der Infektionen die Hospitalisierungen und Betroffenheit von 

Long Covid auch bei Kindern. Zudem lassen sich die Altersgruppen nicht voneinander isolieren. 

Die Schulen sind – entgegen früherer Annahmen – ein wichtiger Faktor im Pandemiegeschehen 

und allgemein bei der Verbreitung von Atemwegserkrankungen. 

Präsenzunterricht wurde während der Pandemie immer wieder als wichtigster Faktor im schuli-

schen Bereich bezeichnet. Dieser lässt sich in Räumen mit sauberer, gereinigter Luft leichter 

aufrechterhalten. Auch weil Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen auf anderweitige Si-

cherheitsvorkehrungen (z. B. Masken) verzichten oder deren Gebrauch zumindest einschränken 

könnten. 

Gesamtgesellschaftlich empfiehlt es sich also, hier entsprechende Schutzkonzepte zu entwi-

ckeln. Es ist eine zentrale Aufgabe der Bildungsdirektion, für die richtigen Rahmenbedingungen 

an Schulen zu sorgen. Die BKD soll, zusammen mit den Gemeinden mit allen zu Verfügung ste-

henden Mitteln für gute Luft an Berner Schulen sorgen. Die Möglichkeit einer erneuten Corona-

Welle ist nicht auszuschliessen. 

Im Bewusstsein, dass die meisten Schulhäuser und pädagogisch genutzten Räume im Besitz 

und damit in der Verantwortung der Gemeinden sind, fordert die Motion einen Paradigmen-

wechsel. Die Trennung der Verantwortung von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutz, 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz und Verantwortung für schulische Infrastruktur führen zu 

häufig zu Untätigkeit und dazu, dass die Verantwortung für die Raumluft oder die Kontrolle von 

Massnahmen am Schluss bei den Lehrpersonen bleibt. 

K-Tipp: https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/dicke-luft-eut-fuer-viren-schlecht-fuers-lernen/ 
Kanton Luzern: https://www.lu.ch/verwaltung/BKD/Coronavirus/ 
Luftqualität Kanton Graubünden: https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2021/Seiten/2021120902.aspx 

Empa-Studie: https://www.empa.ch/de/web/s604/covid-und-co2 

Begründung der Dringlichkeit: Dringlichkeit besteht bezüglich der geforderten kurzfristigen Massnahmen, nicht nur 

wegen eines mit aller Wahrscheinlichkeit wiederkehrenden Corona-Winters. Da Luftqualität auch bildungs- und lernre-

levant ist, muss die Frage der Luftqualität ohne Verzug und mit Vorzug angegangen werden, den Schülerinnen und 

Schülern sowie den Lehrpersonen zuliebe. 

https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/dicke-luft-eut-fuer-viren-schlecht-fuers-lernen/
https://www.lu.ch/verwaltung/BKD/Coronavirus/
https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2021/Seiten/2021120902.aspx
https://www.empa.ch/de/web/s604/covid-und-co2
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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